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	FRANZÖSISCHE REPUBLIK

	


	Ministerium für Solidarität und Gesundheit

	




Erlass vom

zur Änderung des Erlasses vom 8. Oktober 2003 über die Information der Verbraucher über Funkendeinrichtungen, der in Anwendung des Artikels R. 20-10 des Gesetzes über Postwesen und Telekommunikation ergangen ist, des Erlasses vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der technischen Spezifikationen für Funkendeinrichtungen sowie des Erlasses vom 12. Oktober 2010 über die Anzeige der spezifischen Absorptionsrate von Funkendeinrichtungen

NOR-Nr.: 

Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit, der Minister für Wirtschaft und Finanzen,

gestützt auf die Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG;

gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;
gestützt auf das Gesetz über Postwesen und elektronische Kommunikation, insbesondere auf die Artikel R. 9, R. 20-11 und R. 20-19;

gestützt auf das Dekret Nr. 2010-1207 vom 12. Oktober 2010 über die Anzeige der spezifischen Absorptionsrate von Funkendeinrichtungen; 

gestützt auf den Erlass vom 8. Oktober 2003 über die Information der Verbraucher über Funkendeinrichtungen, der in Anwendung des Artikels R. 20-10 des Gesetzes über Postwesen und Telekommunikation ergangen ist;

gestützt auf den Erlass vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der technischen Spezifikationen für Funkendeinrichtungen;

gestützt auf den Erlass vom 12. Oktober 2010 über die Anzeige der spezifischen Absorptionsrate von Funkendeinrichtungen;

gestützt auf die Notifizierung Nr. […], die in Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/1535 an die Europäische Kommission übermittelt wurde;

gestützt auf die Stellungnahme der französischen Regulierungsbehörde für elektronische Kommunikation und Postwesen vom […],

erlassen:

Artikel 1

Der oben genannte Erlass vom 8. Oktober 2003 über die Information der Verbraucher über Funkendeinrichtungen, der in Anwendung des Artikels R. 20-10 des Gesetzes über Postwesen und Telekommunikation ergangen ist, wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird in dem Wort „Funkendeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen;
2. Artikel 1 erhält folgenden Wortlaut: „Der Wert bzw. die Werte der spezifischen Absorptionsrate von Funkeinrichtungen mit einer Leistung von mehr als 20 mW, die vernünftigerweise vorhersehbar in der Nähe des Kopfes oder in einer Entfernung von höchstens 20 cm vom menschlichen Körper genutzt werden, sind lesbar, verständlich und sichtbar in der Bedienungsanleitung von Funkeinrichtungen angegeben, die in Betrieb genommen werden und zur Nutzung in Frankreich bestimmt sind.“ 
3. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
In dem Wort „Endeinrichtungen“ wird die Silbe „end“ gestrichen.
4. Im Anhang werden die Worte „Telefon“ und „Mobiltelefon“ durch das Wort „Funkeinrichtungen“ ersetzt und der letzte Absatz wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt: „Empfehlung der Nutzung einer Freisprecheinrichtung, sofern mit der Einrichtung kompatibel. Empfehlung einer umsichtigen Nutzung von Funkeinrichtungen durch Kinder.“

Artikel 2

Der oben genannte Erlass vom 8. Oktober 2003 zur Festlegung der technischen Spezifikationen für Funkendeinrichtungen wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift des Erlasses und in der Überschrift des Anhangs wird in dem Wort „Funkendeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen; 

2. Artikel 1 erhält folgenden Wortlaut: „Funkeinrichtungen mit einer Leistung von mehr als 20 mW, die vernünftigerweise vorhersehbar in der Nähe des Kopfes oder in einer Entfernung von höchstens 20 cm vom menschlichen Körper genutzt werden, dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie die technischen Spezifikationen im Anhang dieses Erlasses erfüllen.“ 

3. Im Anhang wird nach der dritten Tabellenspalte eine Spalte mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	Lokale SAR Gliedmaßen
(W/kg)

	4
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Artikel 3

Der oben genannte Erlass vom 12. Oktober 2010 wird wie folgt geändert:

1. In der Überschrift wird in dem Wort „Funkendeinrichtungen“ die Silbe „end“ gestrichen; 

2. Artikel 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt: „Der Wert bzw. die Werte der spezifischen Absorptionsrate von Funkeinrichtungen mit einer Leistung von mehr als 20 mW, die vernünftigerweise vorhersehbar in der Nähe des Kopfes oder in einer Entfernung von höchstens 20 cm vom menschlichen Körper genutzt werden, sind in unmittelbarer Nähe der Einrichtung, auf die sie sich beziehen, festgelegt:“
b) Im letzten Absatz werden nach den Worten „Angabe der SAR“ die Worte „auf die – je nach Fall – das Wort ,Kopf‘, das Wort ,Rumpf‘ oder das Wort ,Gliedmaßen‘ folgt“ eingefügt;

3. Artikel 2 Absatz 2 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt:
„Die lokale spezifische Absorptionsrate (SAR) gibt die Exposition des Nutzers gegenüber elektromagnetische Wellen bei Höchstleistung der betreffenden Einrichtung an. Die maximal zulässige SAR beträgt 2 W/kg für den Kopf und den Rumpf sowie 4 W/kg für die Gliedmaßen.“

4. Artikel 3 wird aufgehoben.

Artikel 4

Der vorliegende Erlass tritt am 1. Juli 2018 in Kraft.



Geschehen am 


	Die Ministerin für Solidarität und Gesundheit,

	Der Minister für Wirtschaft und Finanzen




